Kommentierte Version vom
04.08.2009

In dieser Version sind die

Diplompriifungsordnung (DPO 1996) |Beschltisse des
fiir den Studiengang Physik Diplomprifungsausschusses als

an der Ruhr-Universitat Bochum [Kommentare eingefligt. Beim
Lesen konnen Sie die

vom 30. September 1996 Kommentare durch Anklicken
aktivieren.

Aufgrund des 8§ 2 Abs. 4 und des 8 91 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Universitaten des Landes
Nordrhein-Westfalen (Universitatsgesetz - UG) vom 3. August 1993 (GV.NW.S.532),

geandert durch Gesetz vom 19. Juni 1994 (GV. NW. S. 428), hat die Ruhr-Universitat

Bochum die folgende Diplomprufungsordnung als Satzung erlassen:
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Bestimmungen
|. ALLGEMEINES
8 1 Zweck der Prufung und Ziel des Studiums

(1) Die Diplomprufung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im
Diplomstudiengang Physik. Durch die Diplomprufung soll festgestellt werden, ob die
Kandidatinnen und Kandidaten die fiir den Ubergang in die Berufspraxis notwendigen
grundlichen Fachkenntnisse erworben haben, die fachlichen Zusammenhénge tberblicken
und die Fahigkeit besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden.

(2) Das Studium soll den Kandidatinnen und Kandidaten unter Bertcksichtigung der
Anforderungen und Veranderungen in der Berufspraxis die erforderlichen fachlichen
Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschatftlicher Arbeit,
zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem
Handeln beféahigt werden. Diesem Ziel dienen insbesondere die Vermittlung eines
umfassenden Uberblicks lber die Grundlagen der Physik, eine fundierte Ausbildung in
Mathematik, der Erwerb erweiterter und vertiefter Kenntnisse in einigen Teilgebieten der
Physik sowie exemplarisch die selbstandige wissenschaftliche Bearbeitung einer
physikalischen Problemstellung in einem gewéhlten Studienschwerpunkt.

8 2 Diplomgrad, Funktionsbezeichnungen

(1) Ist die Diplomprifung bestanden, verleiht die Fakultat fir Physik und Astronomie den
Diplomgrad "Diplom-Physikerin" bzw. "Diplom-Physiker", abgekurzt "Dipl.-Phys.".

(2) Alle in dieser Prufungsordnung nachfolgend aufgeflhrten personenbezogenen
Funktionsbezeichnungen werden geméss § 12 Abs. 8 UG von Frauen in der weiblichen Form
und von Mannern in der mannlichen Form gefuhrt.

8 3 Regelstudienzeit und Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots
(1) Die Regelstudienzeit betragt einschliesslich der Diplomprifung zehn Semester.

(2) Das Studium gliedert sich in
1. das Grundstudium, das vier Semester umfasst und mit der Diplom-Vorpriufung
abschliesst,
2. das Hauptstudium, das einschliesslich der Diplomarbeit sechs Semester umfasst und
mit der Diplomprifung abschliesst.



(3) Das Lehrangebot erstreckt sich tiber acht Semester. Der Gesamtstudienumfang im
Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich betragt insgesamt 175 Semesterwochenstunden
(SWS); davon entfallen auf den nicht prifungsrelevanten Wahlbereich mindestens 10 v. H.
SWS. Daran schliessen sich zwei Semester bzw. 12 Monate an, die der weitgehend
selbstandigen Bearbeitung eines wissenschaftlichen Themas dienen. Die 12 Monate gliedern
sich in eine forschungsbezogenene Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit von hochstens drei
Monaten und die Anfertigung der Diplomarbeit mit einer Bearbeitungszeit von héchstens

neun Monaten. Daran schliesst sich die Fachprufung im Schwerpunktfach an. In der
Studienordnung sind die Studieninhalte so auszuwahlen und zu begrenzen, dass das Studium
in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu gewahrleisten, dass die
Kandidatin oder der Kandidat im Rahmen dieser Prifungsordnung nach eigener Wahl
Schwerpunkte setzen kann und Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen in einem
ausgeglichenen Verhéltnis zur selbstandigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur
Teilnahme an zuséatzlichen Lehrveranstaltungen, auch in anderen Studiengéngen, stehen.

§ 4 Prufungen und Prifungsfristen

(1) Der Diplomprufung geht die Diplom-Vorprifung voraus. Die Diplom-Vorprifung soll in
der Regel vor Beginn der Vorlesungszeit des flinften Fachstudiensemesters abgeschlossen
sein. Die Diplomprifung soll einschliesslich der Diplomarbeit grundséatzlich innerhalb der in
8 3 Abs. 1 festgelegten Regelstudienzeit abgeschlossen sein.

(2) Die Diplom-Vorprifung besteht aus Fachprufungen, die Diplomprifung aus
Fachprufungen und der Diplomarbeit. Fachprifung ist eine Prufungsleistung in einem gemass
8 12 Abs. 2 und § 18 Abs. 2 vorgesehenen Prifungsfach in Form einer mindlichen Prifung
von mindestens 30 und héchstens 45 Minuten Dauer. Die Fachprifungen der Diplom-
Vorprufung bzw. der Diplomprifung sind von verschiedenen Priferinnen und Prifern
abzunehmen. Sie werden nur als Einzelprifungen durchgefihrt.

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Prifung und die vorlaufige Meldung zu den einzelnen
Fachprufungen missen jeweils mindestenrs-seehs-Wochen vor dem Prifungstermin durch
Einreichen des schriftlichen Antrages auf Zulassung zu der Prifung (8 10 bzw. 8 17) beim
Prufungsausschuss erfolgen. Fristen fur die Einreichung des Antrages und der Meldung
gemass Satz 1 werden vom Prifungsausschuss festgelegt und durch Aushang am Dekanat
bekanntgegeben.

(4) Die Meldungen zu den jeweiligen Prifungen werden eine Woche vor dem jeweiligen
Prufungstermin wirksam, sofern die Kandidatin oder der Kandidat ohne Angabe von Griinden
bis zu diesem Zeitpunkt nicht schriftlich widerrufen hat. Eine durch Widerruf abgemeldete
Prifung qilt als nicht angemeldet.

(5) Der Priufungsausschuss hat sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Fachprifungen
in den in dieser Prifungsordnung vorgesehenen Zeitraumen abgelegt werden kénnen. Zu
diesem Zweck soll die Kandidatin oder der Kandidat rechtzeitig sowohl Giber Art und Zahl der
zu erbringenden Leistungsnachweise und der abzulegenden Fachprifungen als auch tber die
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso Uber den Ausgabe- und Abgabezeitpunkt
der Diplomarbeit informiert werden. Die Prifungstermine werden im Dienstzimmer der
jeweiligen Priferin oder des Prifers in Absprache mit der Kandidatin oder demKandidaten

und der jeweiligen Priferin oder dem Prifer festgelegt. Dies gilt auch fur die
Wiederholungstermine.

(6) Die Prufungen kénnen jeweils studienbegleitend vor Ablauf der in Absatz 1 genannten
Zeiten abgelegt werden, sofern die fur die Zulassung erforderlichen Leistungen nachgewiesen


Prüfungsamt
37. DPA (07.05.1997)
Anmeldung

Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung und die vorläufige Meldung zu den einzelnen Fachprüfungen müssen jeweils mindestens EINE WOCHE vor dem Prüfungstermin durch Einreichen des schriftlichen Antrages auf Zulassung zu der Prüfung beim Prüfungsausschuss erfolgen. 

37. DPA, 07.05.1997


sind.

(7) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch ein arztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie
bzw. er wegen langer andauernder oder standiger kdrperlicher Behinderung nicht in der Lage
ist, die Prifung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, gestattet die oder
der Vorsitzende des Prifungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten, gleichwertige
Prifungsleistungen in anderer Form zu erbringen. Entsprechendes gilt fur Studienleistungen.

(8) Studierenden ist nach der Exmatrikulation auf Wunsch eine Bescheinigung auszustellen,
die die entsprechenden Studien- und Prufungsleistungen enthalt. Vor der Exmatrikulation
angemeldete Prifungen kbnnen abgelegt werden, sofern die Meldung nicht gemass Absatz 4
widerrufen worden ist.

8 5 Freiversuch

(1) Legt die Kandidatin oder der Kandidat bis zum Beginn der Vorlesungszeit des flnften

bzw. des neunten Fachsemesters und nach ununterbrochenem Studium eine Fachprifung des
Grundstudiums bzw. des Hauptstudiums ab und besteht sie bzw. er diese Prifung nicht, so
gilt sie als nicht unternommen (Freiversuch). Ein zweiter Freiversuch fur dieselbe Prufung ist
ausgeschlossen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Prifung aufgrund eines ordnungswidrigen
Verhaltens, insbesondere eines Tauschungsversuches, fur nicht bestanden erklart wurde.

(2) Bei der Berechnung der im Absatz 1 genannten Zeitpunkte bleiben Fachsemester
unbericksichtigt und gelten nicht als Unterbrechung, wahrend derer die Kandidatin oder der
Kandidat nachweislich wegen langerer schwerer Krankheit oder aus einem anderen
zwingenden Grund am Studium gehindert war. Ein Hinderungsgrund ist insbesondere
anzunehmen, wenn mindestens vier Wochen der Mutterschutzfrist in die Vorlesungszeit
fallen. FUr den Fall der Erkrankung ist erforderlich, dass die Kandidatin oder der Kandidat
unverzuglich eine amtsarztlichte Untersuchung herbeigefthrt hat und mit der Meldung das
amtsarztliche Zeugnis vorlegt, das die medizinischen Befundtatsachen enthélt, aus denen sich
die Studierunfahigkeit ergibt.

(3) Unbericksichtigt bleibt auch ein Auslandsstudium bis zu drei Semestern, wenn die
Kandidatin oder der Kandidat nachweislich an einer auslandischen Hochschule fur das
Studienfach, in dem sie bzw. er die Freiversuchsregelung in Anspruch nehmen moéchte,
eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemessenem Umfang, in der Regel
von mindestens acht Semesterwochenstunden, besucht und je Semester mindestens einen
Leistungsnachweis erworben hat.

(4) Ferner bleiben Fachsemester in angemessenem Umfang, hochstens jedoch bis zu zwei
Semestern, unbertcksichtigt, wenn die Kandidatin oder der Kandidat nachweislich wéhrend
dieser Zeit als gewahltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder
satzungsgemassen Organen der Universitat tatig war.

(5) Wer eine Fachprifung bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absétzen 1 (=
bestanden hat, kann zur Verbesserung der Fachnote die Prifung an der Ruhr-Unive t
Bochum einmal wiederholen. Der Antrag auf Zulassung zu dem nachsten
Wiederholungstermin fur diese Prufung ist innerhalb von sechs Monaten zu stellen.

(6) Erreicht die Kandidatin oder der Kandidat in der Wiederholungprifung eine bessere
Fachnote, so wird diese Fachnote der Berechnung der Gesamtnote der Diplom-Vorprufung
bzw. der Diplomprifung zugrunde gelegt.


Prüfungsamt
36. DPA, 29.01.1997
Krankheit

Bezüglich Krankheit bei der Freiversuchregelung stellt der Prüfungsausschuss fest, dass eine "längere schwere Krankheit" dann vorliegt, wenn die Schwere der Krankheit mindestens vier Wochen andauert und nachgewiesen wird.

Prüfungsamt
38. DPA, 09.02.1998
Verbesserungsprüfung 

Nach Bestehen der 3 Fachprüfungen beginnt die Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit von höchstens 3 Monaten mit anschließender Themenstellung, Bearbeitung der Diplomarbeit und Prüfung im Schwerpunktfach. Innerhalb von 6 Monaten nach Bestehen einer Fachprüfung kann jedoch ein Antrag auf Verbesserungsprüfung gestellt werden. Dies kann auch innerhalb der Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit bzw. innerhalb der ersten 3 Monate der Diplomarbeitszeit erfolgen. Das bedeutet, daß nach Anfertigung der Diplomarbeit maximal alle vier Fachprüfungen abgelegt werden können. Eine Bescheinigung über die drei Fachprüfungen kann nicht mehr ausgestellt werden.

38. DPA, 09.02.1998


8§ 6 Prufungsausschuss

(1) Fdur die Organisation der Prifungen und die durch diese Prifungsordnung zugewiesenen
Aufgaben bildet die Fakultat fir Physik und Astronomie einen Prifungsausschuss. Dieser
besteht aus der oder dem Vorsitzenden, deren bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter
und funf weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsitzende, die Stellvertreterin oder der
Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Professorinnen und
Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden gewahlt.
Entsprechend werden fiir die Mitglieder des Prifungsausschusses mit Ausnahme der oder des
Vorsitzenden und deren bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter Vertreterinnen oder
Vertreter gewahlt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und
Professoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
betragt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist
zulassig.

(2) Der Prufungsausschuss ist Behorde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungsprozessrechtes.

(3) Der Priufungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prifungsordnung
eingehalten werden, und sorgt fir die ordnungsgemasse Durchfiihrung der Prifungen. Er ist
insbesondere zustandig fur die Entscheidung tber Widerspriche gegen in Priufungsverfahren
getroffene Entscheidungen. Der Prifungsausschuss berichtet regelmassig, mindestens einmal
im Jahr, dem Fakultatsrat Uber die Entwicklung der Prifungs- und Studienzeiten sowie tber
die Verteilung der Fachnoten und der Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch
die Hochschule offenzulegen. Der Prifungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der
Prifungsordnung, der Studienordnung und des Studienplanes. Der Prifungsausschuss kann
die Erledigung seiner Aufgaben fir alle Regelfalle seiner oder seinem Vorsitzenden
Ubertragen; dies gilt nicht fur die Entscheidung tber Widerspriche und den Bericht an den
Fakultatsrat.

(4) Der Prufungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder
deren bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und zwei weiteren Professorinnen oder
Professoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er
beschliesst mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder
des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prifungsausschusses wirken bei
padagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Bewertung,
Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prufungsleistungen, nicht mit.

(5) Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prifungen
beizuwohnen.

(6) Die Sitzungen des Priufungsausschusses sind nichtoffentlich. Die Mitglieder des
Prufungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prifungsausschusses zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

8 7 Pruferinnen und Prufer, Beisitzerinnen und Beisitzer @
(1) Der Prufungsausschuss bestellt die Pruferinnen und Prifer sowie die Beisitzerinnen und

Beisitzer. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden tbertragen. Zur Pruferin oder
zum Prufer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Diplomprufung oder


Prüfungsamt
36. DPA, 29.01.1997
Prüfer für die Diplomprüfung

Experimentalphysik: 	PP des Instituts für Experimentalphysik
Theoretische Physik: 	PP des Instituts für Theoretische Physik

Wahlpflichtfach I:		PP der Fakultät für Physik und Astronomie
                         
      	Experimentell: 	PP des Instituts für Experimentalphysik
	Astronomie: 		PP des Astronomischen Instituts
	Astrophysik: 		PP des Astronomischen Instituts
	Biophysik: 		PP des Lehrstuhls Biophysik
	Neuroinformatik: 	PP des Lehrstuhls Neuroinformatik(Systembiophysik)  
      
	Theoretisch:  	PP des Instituts für Theoretische Physik
                              	(Astrophysik, Kern- und Teilchenphysik, Festkörperphysik, Plasmaphysik)
Wahlpflichtfach II: 		PP der RUB, die oder der das entsprechende Fach (vgl, § 18 Abs. 5 DPO 					1996) vertritt.

PP =  Professor oder Privatdozent                                                                                    

36. DPA, 29.01.1997


eine vergleichbare Prifung abgelegt und, sofern nicht zwingende Griinde eine Abweichung
erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prifung bezieht, eine selbstandige Lehrtatigkeit
ausgeubt hat. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die
entsprechende Diplomprifung oder eine vergleichbare Prifung abgelegt hat.

(2) Die Pruferinnen und Prufer sind in ihrer Prufungstatigkeit unabhangig.

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann fur die Diplomarbeit und die mindlichen
Priafungen Priferinnen oder Prifer vorschlagen. Auf die Vorschlage der Kandidatin oder des
Kandidaten soll nach Mdglichkeit Riicksicht genommen werden. Die Vorschlage begriinden
jedoch keinen Anspruch.

(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses sorgt dafur, dass der
Kandidatin oder dem Kandidaten die Namen der Priferinnen oder der Prifer rechtzeitig,
mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prifung, bekannntgegeben werden.
Dies ist durch die personliche Anmeldung der Kandidatin oder des Kandidaten bei der
Pruferin oder dem Prifer gewahrleistet.

(5) Fur die Pruferinnen und Prifer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer gilt 8 6 Abs. 6 Satz
2 und 3 entsprechend .

8 8 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen
Einstufung in héhere Fachsemester

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Priufungsleistungen in demselben Studiengang an
anderen wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes
werden ohne Gleichwertigkeitsprifung von Amts wegen angerechnet. Dasselbe gilt fur
Diplom-Vorpriifungen. Soweit die Diplom-Vorprifung Facher nicht enthélt, die an der Ruhr-
Universitat Bochum Gegenstand der Diplom-Vorprufung, nicht aber der Diplomprifung sind,
ist eine Anrechnung mit Auflagen mdglich.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Priufungsleistungen in anderen Studiengangen oder
an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des
Hochschulrahmengesetzes werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.
Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen, die an Hochschulen ausserhalb des
Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist festzustellen,
wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den
Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der Ruhr-Universitat Bochum im
wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine
Gesamtbetrachtung und Gesamtwertung vorzunehmen. Fir die Gleichwertigkeit von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen an auslandischen Hochschulen sind
die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten
Aquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu
beachten. Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prufungsleistungen an
auslandischen Hochschulen wird ferner vermutet, wenn diese im Rahmen eines
Austauschprogrammes absolviert werden, an welchem das jeweilige Fach einer Fakultat
teilnimmt. Dies gilt fiir alle Mobilitdtsprogramme, fuir welche es Vereinbarungen seitens der
Fakultat gibt, ausserdem fur Universitatspartnerschaften und fir zentral koordinierte
Mobilitatsprogramme. Im Gbrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle
fur auslandisches Bildungswesen gehdrt werden.



(3) Fur die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen in
staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit
mit den anderen Landern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die
Absétze 1 und 2 entsprechend.

(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung an dem Versuch
Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wabhlfach Physik erbracht worden sind, werden als
Studienleistungen auf das Grundstudium angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit
nachgewiesen wird.

(5) Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprufung
gemass 8 66 UG berechtigt sind, das Studium in einem héheren Fachsemester aufzunehmen,
werden die in der Einstufungspriifung nachgewiesenen Kenntnisse und Fahigkeiten in der
Regel auf Studienleistungen des Grundstudiums und auf Prifungsleistungen der Diplom-
Vorpriufung angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis tber die Einstufungsprifung sind fur
den Prifungsausschuss bindend.

(6) Zusténdig fur Anrechnungen nach den Absatzen 1 bis 5 ist der Prifungsausschuss. Vor
Feststellungen tber die Gleichwertigkeit sind zustandige Fachvertreterinnen oder
Fachvertreter zu horen.

(7) Werden Studienleistungen und Prufungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit
die Notensysteme vergleichbar sind - zu tbernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote
einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen kommt - vorbehaltlich speziellerer
Abkommen zwischen Fakultdten bzw. deren Fachvertreterinnen oder Fachvertretern - die als
Anlage beigefugte Umrechnungstabelle zur Anwendung, welche den Vorgaben des ECTS
(European Course Credit Transfer System) der Europaischen Union entspricht. Die
Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.

(8) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absatze 1 bis 5 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Die Studentin bzw. der Student hat die fur die Anrechnung erforderlichen
Unterlagen vorzulegen.

8 9 Versdaumnis, Rucktritt, TAuschung, Ordnungsverstoss

(1) Eine Prufungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die
Kandidatin oder der Kandidat einen Prufungstermin ohne triftige Griinde versaumt, oder
wenn sie bzw. er nach Beginn der Prifung ohne triftige Griinde von der Prifung zuricktritt.
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prufungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen
Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich bis spatestens eine Woche vor dem
jeweiligen Prifungstermin ohne Angabe von Grinden abmelden. Die nach Ablauf dieser Frist
fur den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachten Griinde missen dem
Prufungsausschuss unverzuglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten kann die Vorlage eines arztlichen Attestes
verlangt werden. Die oder der Vorsitzende des Prufungsausschusses kann im Einzelfall die
Vorlage eines amtsarztlichen Attestes verlangen. Erkennt der Prifungsausschuss die Grinde
an, wird der Kandidatin oder dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin
festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prufungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer bzw. seiner
Prifungsleistung durch Tauschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu



beeinflussen, gilt die betreffende Prifungsleistung als mit "nicht ausreichend"” (5.0) bewertet;
die tatsachliche Feststellung wird bei mindlichen Prifungen von der jeweiligen Priferin oder
von dem jeweiligen Prufer, bei schriftlichen Prifungen von der oder dem Aufsichtfiihrenden
getroffen und aktenkundig gemacht. Die Bewertung erfolgt durch den Prifungsausschuss.
Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemassen Ablauf der Prifung
stort, kann von der jeweiligen Pruferin bzw. dem jeweiligen Prifer in der Regel nacheiner
Abmahnung von der Fortsetzung der Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall
gilt die betreffende Prifungsleistung als mit "nicht ausreichend " (5,0) bewertet, die Grinde
fur den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fallen kann der
Prufungssausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer
Prifungsleistungen ausschliessen.

(4) Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzuglich
schriftlich mitzuteilen, zu begrinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

Il. DIPLOM-VORPRUFUNG
§ 10 Zulassung

(1) Zur Diplom-Vorprifung kann nur zugelassen werden, wer

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschléagige fachgebundene
Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zustandigen staatlichen
Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt,

2. an der Ruhr-Universitat Bochum fir den Diplomstudiengang Physik eingeschrieben
oder gemass 8 70 Abs. 2 UG als Zweithdrerin oder Zweithdrer zugelassen ist,

3. je einen Leistungsnachweis nach naherer Bestimmung der Studienordnung in
folgenden Lehrveranstaltungen erbracht hat:

3.1 "Ubungen zu Physik I",

3.2 "Ubungen zu Physik 11",

3.3 nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten "Ubungen zu Physik IlI" oder
"Ubungen zu Physik IV",

3.4 "Physikalisches Anfanger-Praktikum | und II"

3.5 nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten "Ubungen zu Theoretische Physik I"
oder "Ubungen zu Theoretische Physik II",

4. entweder
insgesamt drei Leistungsnachweise nach naherer Bestimmung der Studienordnung in
den Ubungen zu den Vorlesungen des Kurses "Mathematik fir Physiker | - V"
oder zwei Leistungsnachweise aus den "Ubungen zu Analysis | - I1l"
und einen Leistungsnachweis aus den "Ubungen zu Linearer Algebra und Geometrie
| und II"erbracht hat.

(2) Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen werden im Falle des § 8 Abs. 5 durch
entsprechende Feststellungen im Zeugnis Uber die Einstufungsprifung ganz oder teilweise
ersetzt.

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprufung ist schriftlich bei der oder dem
Vorsitzenden des Prufungsausschusses einzureichen. Dem Antrag sind beizufiigen:
1. die Nachweise Uber das Vorliegen der in Absatz 1 genannten
Zulassungsvoraussetzungen,
2. das Studienbuch,
3. Angabe des gemass § 12 Abs. 2 gewdhlten vierten Prufungsfaches,
4. Angabe der jeweiligen Prifungsgebiete gemass § 12 Abs. 3 Nrn. 2 und 3,



5. eine Erklarung daruber, ob die Kandidatin oder der Kandidat bereits eine Diplom-
Vorpriufung oder eine Diplomprufung im Diplomstudiengang Physik nicht oder
endgultig nicht bestanden hat, oder ob sie bzw. er sich an einer anderen Hochschule
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes in einem anderen
Prufungsverfahren befindet,

6. eine Erklarung dartber, ob die Kandidatin oder der Kandidat der Zulassung von
Zuhorerinnen oder Zuhdrern bei den mundlichen Prufungen widerspricht, und

7. gegebenenfalls Vorschlage der Kandidatin oder des Kandidaten fiur die Pruferinnen
oder Prufer der mundlichen Prifungen.

(4) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht moglich, eine nach Absatz 3 Satz 2
erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufligen, kann der
Prifungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu fihren.

8 11 Zulassungsverfahren

(1) Uber die Zulassung entscheidet der Priifungsausschuss oder gemass § 6 Abs. 3 Satz 5
dessen Vorsitzende oder dessen Vorsitzender.

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn

a) diein 8 10 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfillt sind oder

b) die Unterlagen unvollstandig sind oder

c) die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom-Vorprufung oder die Diplomprifung
im Diplomstudiengang Physik an einer wissenschaftlichen Hochschule im
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgiiltig nicht bestanden hat oder

d) die Kandidatin oder der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule in einem
Prufungsverfahren im selben Studiengang befindet.

8 12 Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprifung

(1) Durch die Diplom-Vorpriufung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass
sie bzw. er das Ziel des Grundstudiums erreicht hat, und dass sie bzw. er sich insbesondere
die inhaltlichen Grundlagen der Physik, ein methodisches Instrumentarium und die
systematische Orientierung erworben hat, die erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg
fortzusetzen.

(2) Die Diplom-Vorprufung erstreckt sich auf folgende Féacher:
Experimentalphysik,

Theoretische Physik,

Mathematik,

Wabhlpflichtfach (Chemie oder Informatik oder Astronomie).

bR

(3) Gegenstande der Prifung sind:

1. im Fach Experimentalphysik die Inhalte der Vorlesungen "Physik I-IV mit Ubungen"
und des "Physikalischen Anfangerpraktikums",

2. im Fach Theoretische Physik die Inhalte der Vorlesung "Theoretische Physik | mit
Ubungen (Mechanik)" oder "Theoretische Physik Il mit Ubungen (Elektrodynamik)"
nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten,

3. im Fach Mathematik die Inhalte der fiir Studierende im Diplomstudiengang Physik
durchgefiihrten Vorlesungen "Mathematik | - IV mit Ubungen" oder der
Vorlesungen "Analysis | - llI" und "Lineare Algebra und Geometrie | und II" nach
Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten,



4.1 bei Wahl des Faches Chemie als Wabhlpflichtfach der Inhalt der zweiteiligen
Vorlesung "Allgemeine und Anorganische Chemie fiur Physiker",

4.2 bei Wahl des Faches Informatik als Wahlpflichtfach der Inhalt der von der Fakultat
fur Mathematik angebotenen Vorlesung "Einfihrung in die Informatik",

4.3 bei Wahl des Faches Astronomie als Wahlpflichtfach der Inhalt der Vorlesungen
"Einfihrung in die Astronomie 1" oder "Einfiihrung in die Astronomie II" nach Wahl
der Kandidatin oder des Kandidaten.

(4) Jede einzelne der in Absatz 2 und 3 genannten Prufungen kann studienbeg nd
abgelegt werden, sofern die in 8 10 Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfullt sifid.
Insbesondere sind dies
1. im Fach "Experimentalphysik" die in 8 10 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 genannten
Leistungsnachweise,
2. im Fach "Theoretische Physik" der in 8 10 Abs. 1 Nr. 3.5 genannte
Leistungsnachweis,
3. im Fach "Mathematik" die in 8 10 Abs. 1 Nr. 4 genannten Leistungsnachweise.

(5) Prufungsleistungen der Diplom-Vorprifung kénnen durch gleichwertige Leistungen im
Rahmen einer Einstufungsprifung gemass 8 66 Abs. 1 UG ersetzt werden.

(6) Bei Anderungen des Lehrangebotes an einer anderen Fakultat erfolgt eine Anpassung
durch Anderungssatzung nach Abstimmung mit der betreffenden Fakultat.

§ 13 Mindliche Priifungen

(1) In den mundlichen Prufungen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie
bzw. er die Zusammenhénge des Prifungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in
diese Zusammenhange einzuordnen vermag. Durch die mundlichen Prifungen soll ferner
festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat tber ein breites Grundlagenwissen
verfugt.

(2) Die mundlichen Prufungen werden vor einer Priferin oder einem Prifer in Gegenwart
einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers (8 7 Abs. 1 Satz 4)
abgelegt. Die Prufungen werden als Einzelprifungen durchgefihrt. Vor der Festsetzung der
Note gemass 8 14 Abs. 1 hat die Pruferin oder der Prufer die Beisitzerin oder den Beisitzer zu
horen.

(3) Uber jede Prufung wird von der Beisitzerin oder dem Beisitzer ein Protokoll gefiihrt. Das
Protokoll enthalt die Namen der Pruferin oder des Priifers, der Beisitzerin oder des Beisitzers
und der Kandidatin oder des Kandidaten, den Termin und die Dauer sowie die wesentlichen
Gegenstande und Ergebnisse der Prifung. Die Dauer der Prufung ist in 8 4 Abs. 2 geregelt.
Im Anschluss an die miundliche Prifung ist das Ergebnis der Prifung in das Protokoll
einzutragen und der Kandidatin oder dem Kandidaten bekanntzugeben. Das Protokoll wird
von der Priferin oder dem Prifer und von der Beisitzerin oder dem Beisitzer unterzeichnet.

(4) Studierende, die sich zu einem spateren Zeitpunkt der gleichen Prifung unterziehen
wollen, werden nach Massgabe der raumlichen Verhéltnisse als Zuhdrende zugelassen, sofern
die Kandidatin oder der Kandidat bei der Meldung zur Prifung nicht widerspricht. Die
Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prifungsergebnisses.

8 14 Bewertung der Prufungsleistungen, Bildung der Noten und
Bestehen der Diplom-Vorprifung


Prüfungsamt
2. PA, TOP 4, 06.07.2005
Es geht um die Frage, ob bereits im 3. Semester studienbegleitende Prüfungen abgelegt werden können, wenn der in §10 genannte Prüfungsstoff erst im 4. Semester gelehrt wird. Der Prüfungsausschuss beschließt, dass die Inhalte der Prüfungen den Lehrenden überlassen bleiben sollen und Absprachen mit den Kandidaten/innen immer möglich sind.

2. PA, TOP 4. 06.07.2005


(1) Die Noten fur die einzelnen Prifungsleistungen werden von der jeweiligen Pruferin oder
dem jeweiligen Priifer festgesetzt. Fur die Bewertung der Prifungsleistungen sind folgende
Noten zu verwenden:

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung;

2 =gut = eine Leistung, die erheblich Gber den durchschnittlichen
Anforderungen liegt;

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;

3 = befriedigend

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den
Anforderungen geniigt;
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den

Anforderungen nicht mehr genigt.

Durch Erniedrigen oder Erhdhen der einzelnen Noten um 0,3 kdnnen zur differenzierten
Bewertung der Prifungsleistungen Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7
und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Eine Fachprufung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" (4,0) ist.
Aufgrund der Bewertung der einzelnen Prufungsleistung wird die jeweilige Fachnote
festgesetzt. Diese lautet

bei einer Bewertung bis 1,3 = sehr gut,

bei einer Bewertung von 1,7 bis 2,3 gut,

bei einer Bewertung von 2,7 bis 3,3 befriedigend,

bei einer Bewertung von 3,7 bis 4,3 ausreichend,

bei einer Bewertung uber 4,0 = nicht ausreichend.

(3) Die Diplom-Vorprifung ist bestanden, wenn sédmtliche Fachnoten mindestens
"ausreichend" (bis 4,0) sind.

(4) Die Gesamtnote der Diplom-Vorprufung errechnet sich aus dem Durchschnitt
(arithmetisches Mittel) der Fachnoten. Die Gesamtnote einer bestandenen Diplom-
Vorprifung lautet

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut,

bei einem Durchschnitt Giber 1,5 bis 2,5= gut,

bei einem Durchschnitt Giber 2,5 bis 3,5= befriedigend,
bei einem Durchschnitt Giber 3,5 bis 4,0= ausreichend,

(5) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma
bertcksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

8 15 Wiederholung der Diplom-Vorprufung
Die Prifung kann jeweils in den Fachern, in denen sie nicht bestanden ist oder als nicht

bestanden gilt, zweimal wiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderen
Hochschulen werden angerechnet.

§ 16 Zeugnis @
(1) Uber die bestandene Diplom-Vorpriifung wird spatestens vier Wochen nach dem

Erbringen der letzten Prifungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt, das die einzelnen Fachnoten
und die Gesamtnote enthalt. Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des


Prüfungsamt
38. DPA, 09.02.1998
Sobald alle Prüfungsleistungen bestanden sind und das Zeugnis von dem/der Kandidaten/in in Empfang genommen wurde, ist die Diplom-Vorprüfung abgeschlossen und das Ergebnis festgestellt. Eine Verbesserungsmöglichkeit gemäß §5 Abs. 5 ist dann nicht mehr möglich.

38. DPA, 09.12.1998


Prifungsausschusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an
dem die letzte Prifungsleistung erbracht worden ist.

(2) Ist die Diplom-Vorprufung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, erteilt die

oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten hiertiber
einen schriftlichen Bescheid, der auch dartber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in
welchem Umfang Prifungsleistungen der Diplom-Vorprufung wiederholt werden kdnnen.

(3) Der Bescheid uber die nicht bestandene Diplom-Vorprifung ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(4) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom-Vorprifung nicht bestanden, wird ihr
bzw. ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche
Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prifungsleistungen und deren Noten sowie die
zum Bestehen der Diplom-Vorpriifung noch fehlenden Prifungsleistungen enthélt und
erkennen lasst, dass die Diplom-Vorprifung nicht bestanden ist.

I1l. DIPLOMPRUFUNG
§ 17 Zulassung

Zur Diplomprifung kann nur zugelassen werden, wer

das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fachgebundene
Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zustandigen staatlichen Stelle
als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt oder die Einstufungsprufung (8 8 Abs. 5)
bestanden hat;

die Diplom-Vorprifung im Diplomstudiengang Physik oder eine gemass § 8 Abs. 2 als
gleichwertig angerechnete Prifung bestanden hat;

an der Ruhr-Universitat Bochum eingeschrieben ist oder gemass § 70 Abs. 2 UG als
ZweithOrerin oder ZweithOrer zugelassen ist;

je einen Leistungsnachweis nach naherer Bestimmung der Studienordnung in folgenden
Lehrveranstaltungen erbracht hat:

Ubungen zu einer Vorlesung aus dem Kurs "Struktur der Materie",

nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten "Ubungen zu Theoretische Physik 111"
(Quantenmechanik) oder "Ubungen zu Theoretische Physik IV" (Thermodynamik und
Statistik),

Ubungen zu einer weiteren Vorlesung aus dem Kurs "Theoretische Physik | - IV", zu der
nicht schon zur Diplom-Vorprufung ein Leistungsnachweis erbracht worden ist (§ 10 Abs. 1
Nr. 3.5),

nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten ein Hauptseminar in Experimentalphysik oder
Theoretischer Physik,

"Physikalisches Fortgeschrittenen-Praktikum I",

nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten "Physikalisches Fortgeschrittenen-Praktikum
II" oder Ubungen zu einer Vorlesung des Hauptstudiums und ein Hauptseminar tiber Nummer
4.4 hinaus in Theoretischer Physik oder Theoretischer Astrophysik,

nach Wabhl der Kandidatin oder des Kandidaten Ubungen zu einer Vorlesung oder ein
Seminar oder ein Praktikum im Wabhlpflichtfach Il geméass 8 18 Abs. 5.

In dem Antrag auf Zulassung zur Diplompriufung sind das gewéhlte Schwerpunktfach gemass
8 18 Abs. 3, das gewahlte Wahlpflichtfach | gemass 8§ 18 Abs. 4, das gewéhlte
Wahlpflichtfach 1l gemass 8§ 18 Abs. 5 und gegebenenfalls die Zusatzfacher geméss § 22 zu
bezeichnen. Im Ubrigen gelten die 8 § 10 und 11 entsprechend.



§ 18 Umfang und Art der Diplomprifung

Die Diplomprufung besteht aus den Fachprifungen und der Diplomarbeit. Die Fachprifungen
bestehen aus je einer mundlichen Prifung gemass 8 4 Abs. 2.

Die Diplomprifung erstreckt sich auf folgende Facher:

Experimentalphysik,

Theoretische Physik,

Walhlpflichtfach | (Fach aus dem Bereich der Physik gemass Absatz 4),
Wabhlpflichtfach Il (in der Regel ein Fach aus dem Bereich der Mathematik, der
Naturwissenschaften oder der Ingenieurwissenschaften geméss Absatz 5).
Die Diplomarbeit wird nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten in einem der
Prufungsfacher nach Absatz 2 angefertigt. Dieses Fach wird zum Schwerpunktfach der
Kandidatin oder des Kandidaten.

Als Wahlpflichtfach | kann die Kandidatin oder der Kandidat eines der folgenden Facher mit
experimentellem oder theoretischem Schwerpunkt wéhlen:

a) Atomphysik,

b) Kern- und Teilchenphysik

c) Festkdrperphysik,

d) Plasmaphysik,

e) Astronomie,

f) Astrophysik,

g) Biophysik,

h) Neuroinformatik.

Als Wahlpflichtfach Il kann eines der folgenden Facher gewéhlt werden:

a) Aus der Fakultat fur Maschinenbau

-- Nukleare und neue Energiesysteme

-- Werkstoffwissenschaft

-- Laseranwendungstechnik

b) Aus der Fakultéat fur Elektrotechnik

-- Theoretische Elektrotechnik

-- Nachrichtentechnik

-- Regelungstechnik

-- Datenverarbeitung

-- Energietechnik

-- Elektronik

-- Hochfrequenztechnik

-- Werkstoffe

-- Elektrooptik und elektrische Entladungen

c) Aus der Fakultat fur Mathematik

-- Algebra

-- Geometrie, Topologie

-- Analysis

-- Angewandte Analysis, Mathematische Physik

-- Numerische Mathematik

-- Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik

-- Informatik

d) Aus der Fakultat fur Physik und Astronomie

-- Astronomie

-- Astrophysik

soweit nicht eines dieser Facher schon als Wabhlpflichtfach | gewahlt wurde.

e) Aus der Fakultat fir Geowissenschaften



-- Geophysik

-- Kristallographie (Rontgenkristallographie)

-- Kristallographie (Mineralogie)

-- Petrologie

f) Aus der Fakultat fur Chemie

-- Analytische Chemie

-- Anorganische Chemie

-- Biochemie

-- Organische Chemie

-- Physikalische Chemie

-- Technische Chemie

-- Theoretische Chemie

g) Aus der Fakultat fur Biologie

-- Biophysik

soweit dieses Fach nicht schon als Wahlpflichtfach | gewahlt wurde.

h) Aus der Medizinischen Fakultat

-- Physiologie

-- Neurophysiologie

i) Aus dem Institut fir Neuroinformatik (Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung)

-- Neuroinformatik

soweit dieses Fach nicht schon als Wahlpflichtfach | gewahlt wurde.

) Aus der Fakultat fur Philosophie, Padagogik und Publizistik

-- Philosophie

Auf Antrag kann der Prifungsausschuss als Wahlpflichtfach Il ein anderes an der Ruhr-
Universitat durch eine in der Forschung und Lehre tatige Professorin oder einen Professor
vertretenes Priufungsfach zulassen, das in einer sinnvollen Beziehung zum Studium der Physik
steht.

Soweit es sich nicht um das Schwerpunktfach handelt, sind die Inhalte der miindlichen
Prufungen:

im Fach "Experimentalphysik" Gegenstande von drei Vorlesungen aus dem Kurs "Struktur
der Materie" und des "Physikalischen Fortgeschrittenen-Praktikums",

im Fach "Theoretische Physik" Gegenstande der Vorlesungen des Kurses "Theoretische
Physik I - IV", soweit sie nicht bereits in der Diplom-Vorprifung bertcksichtigt wurden,
wobei die Inhalte einer dieser Vorlesungen auf Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten
auch durch den Stoff einer anderen weiterfihrenden Vorlesung auf dem Gebiet der
theoretischen Physik ersetzt werden kdnnen, sofern dieser Stoff nicht auch Gegenstand der
Prifung im Wabhlpflichtfach | ist,

im Wabhlpflichtfach I und im Wabhlpflichtfach 1l Gegenstande der diesen Fachern nach
Massgabe der Studienordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen.

Die Gegenstande der mundlichen Prufung im Schwerpunktfach erstrecken sich auf das
Fachgebiet der Diplomarbeit.

Jede einzelne der in Absatz 2 und 6 genannten Prufungen kann studienbegleitend abgelegt
werden, sofern die in § 17 Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfillt sind. Insbesondere sind
dies

im Fach "Experimentalphysik” die in 8 17 Abs. 1 Nrn. 4.1 und 4.5 genannten
Leistungsnachweise, der in 8 17 Abs. 1 Nr. 4.4 genannte Leistungsnachweis, sofern das
Hauptseminar in Experimentalphysik gewahlt wurde, und der in 8 17 Abs. 1 Nr. 4.6 genannte
Leistungsnachweis, sofern das Physikalische Fortgeschrittenen-Praktikum Il gewahlt wurde,
im Fach "Theoretische Physik" die in § 17 Abs. 1 Nrn. 4.2 und 4.3 genannten
Leistungsnachweise, der in 8 17 Abs. 1 Nr. 4.4 genannte Leistungsnachweis, sofern das
Hauptseminar in Theoretischer Physik gewahlt wurde, und die in § 17 Abs. 1 Nr. 4.6
genannten Leistungsnachweise, sofern das Physikalische Fortgeschrittenen-Praktikum Il nicht
gewahlt wurde,


Prüfungsamt
39. DPA, TOP 4, 25.05.1998
Wahlpflichtfach II, das nicht an der RUB durch einen in Forschung und Lehre tätigen Professor als Prüfungsfach vertreten wird

Ein Antrag auf Zulassung eines Faches, das an einer anderen Hochschule gelehrt wird, muss daher abgehlehnt werden. Möglicherweise lässt sich ein Fachvertreter an der RUB finden.

39. DPA, TOP 4, 25.05.1998 


im Wabhlpflichtfach Il der in § 17 Abs. 1 Nr. 4.7 genannte Leistungsnachweis.

Die Fachprifungen kdnnen in verschiedenen Semestern abgelegt werden; ihre Reihenf st
beliebig. Soweit es sich nicht um das Schwerpunktfach handelt, sollen die Fachprifung er
Diplomprufung vor Beginn des neunten Fachsemesters abgelegt werden. Wegen der
inhaltlichen N&he zur Diplomarbeit sollte die Prifung im Schwerpunktfach nach Abgabe der
Diplomarbeit abgelegt werden.

Fur die Freiversuchsregelung gilt 8 5.

Prufungsleistungen der Diplomprifung kdnnen durch gleichwertige Leistungen im Rahmen
der Einstufungsprifung gemass 8 8 Absatz 5 ersetzt werden.

§ 12 Abs. 6 gilt entsprechend.
§ 19 Diplomar beit

Die Diplomarbeit ist eine Prifungsarbeit, die die wissenschaftliche Ausbildung abschliesst.
Sie soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, ein definiertes
physikalisches Problem innerhalb einer vorgegebenen Frist mit wissenschaftlichen Methoden
zu bearbeiten und darzustellen. Sie soll einen Umfang von 100 Seiten nicht Gberschreiten.
Die Diplomarbeit kann von jeder Professorin, jedem Professor, jeder Privatdozentin oder
jedem Privatdozenten ausgegeben und betreut werden, die bzw. der hauptberuflich an der
Ruhr-Unversitat Bochum tatig ist. Bei der Betreuung kann eine wissenschatftliche
Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter mitwirken. Soll die Diplomarbeit von
einer Professorin, einem Professor, einer Privatdozentin oder einem Privatdozenten
ausgegeben werden, die bzw. der nicht Mitglied der Fakultat fir Physik und Astronomie ist,
bedarf es hierzu der Zustimmung des Prufungsausschusses. Spatestens drei Monate nach
Bestehen der letzten Fachprifung gemass 8§ 18 Abs. 2 und 6 (ohne die Prifung im
Schwerpunktfach) erhalt die Kandidatin oder der Kandidat das Thema der Diplomarbeit.
Hierzu hat sie bzw. er fristgerecht einen von der betreffenden Betreuerin oder dem
betreffenden Betreuer gegengezeichneten Themenvorschlag einzureichen. Fur die
Themenstellung hat die Kandidatin oder der Kandidat ein Vorschlagsrecht. Im Falle einer
(fachlich zu begriindenden) Ablehnung des Themenvorschlages durch die Hochschullehrerin
oder den Hochschullehrer kann die Kandidatin oder der Kandidat ein zweites Mal ein Thema
ihrer bzw. seiner Wahl vorschlagen. Wird auch dieser Themenvorschlag abgelehnt, stellt die
bzw. der zustandige Lehrende ein Thema.

Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses dafir, dass eine
Kandidatin oder ein Kandidat rechtzeitig ein Thema fir eine Diplomarbeit erhélt.

Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als
Prifungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des einzelnen aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermdglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1
erfullt.

Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt Uber die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden des Prufungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu
machen.

Die Bearbeitungszeit fur die Diplomarbeit betragt neun Monate; ihr geht eine Vorbereitungs-
und Einarbeitungsfrist von drei Monaten voraus. Thema und Aufgabenstellung der
Diplomarbeit missen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist
eingehalten werden kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei
Monate der Bearbeitungszeit zuriickgegeben werden. Geringfiigige Anderungen des Titels
bleiben von dieser Regelung unberihrt. Im Einzelfall kann der Prifungsausschuss auf
begrindeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die Bearbeitungszeit ausnahmsweise
um eine Nachfrist von bis zu vier, im Falle eines empirischen, experimentellen oder
mathematischen Themas von bis zu sechs Wochen verlangern.


Prüfungsamt
2. PA, TOP 6, 06.07.2005
Da Anfertigen einer Diplomarbeit ohne Anwesenheit im Lehrstuhl ist dann möglich, wenn das Thema dies zulässt und der/die Themensteller/in damit einverstanden ist.

2. PA, TOP 6, 06.07.2005

Prüfungsamt
38. DPA, 09.02.1998
Verbesserungsprüfung 

Nach Bestehen der 3 Fachprüfungen beginnt die Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit von höchstens 3 Monaten mit anschließender Themenstellung, Bearbeitung der Diplomarbeit und Prüfung im Schwerpunktfach. Innerhalb von 6 Monaten nach Bestehen einer Fachprüfung kann jedoch ein Antrag auf Verbesserungsprüfung gestellt werden. Dies kann auch innerhalb der Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit bzw. innerhalb der ersten 3 Monate der Diplomarbeitszeit erfolgen. Das bedeutet, daß nach Anfertigung der Diplomarbeit maximal alle vier Fachprüfungen abgelegt werden können. Eine Bescheinigung über die drei Fachprüfungen kann nicht mehr ausgestellt werden.

38. DPA, 09.02.1998

Prüfungsamt
1. PA, TOP 6, 31.01.2005
Eine mit einer Diplomarbeit abgebene CD kann höchsten unwichtige, ergänzende Daten enthalten, die wesentlichen Daten und Inhalte müssen in der Arbeit enthalten sein. Die CD darf nicht zur Bewertung mit herangezogen werden.

1. PA, TOP 4, 31.01.2005


Prüfungsamt
30. DPA, 03.01.1993
Fristen für Themenvorschlag

Reicht die Kandidatin oder der Kandidat keinen Themenvorschlag innerhalb der Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit von höchstens drei Monaten ein, wird ihr oder ihm eine Nachfrist von maximal vier Wochen gesetzt. Verstreicht auch diese Frist, teilt der Vorsitzende des PA ein Thema zu.

30. DPA, 03.01.1993


Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu
versichern, dass sie bzw. er ihre bzw. seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren bzw. seinen
entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstandig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat.

8§ 20 Annahme und Bewertung der Diplomarbeit

Die Diplomarbeit ist fristgemass bei der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses in
vierfacher Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird
die Diplomarbeit nicht fristgemass abgeliefert, gilt sie geméss 8§ 9 Abs. 1 Satz 2 als mit "nicht
ausreichend" (5.0) bewertet.

Die Diplomarbeit ist von zwei Pruferinnen oder Priifern zu begutachten und zu bewerten.
Eine der Pruferinnen oder einer der Prufer soll die Themenstellerin bzw. der Themensteller
der Arbeit sein. Die zweite Priferin oder der zweite Prufer wird von der oder dem
Vorsitzenden des Prufungsausschusses bestimmt; 8 7 Abs. 3 gilt entsprechend. Die einzelne
Bewertung ist entsprechend § 14 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begriinden. D(= Jote
der Diplomarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen entsprechend 8§
14 Abs. 4 und 5 gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2.0 betragt. Betragt die

Differenz mehr als 2.0, wird vom Prifungsausschuss eine dritte Pruferin oder ein dritter
Prufer zur Bewertung der Diplomarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der
Diplomarbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten gebildet. Die Diplomarbeit kann
jedoch nur dann als "ausreichend" oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten
"ausreichend" oder besser sind. Andernfalls wird die Diplomarbeit mit "nicht ausreichend"
bewertet.

Das Bewertungsverfahren darf vier Wochen nicht Gberschreiten.

§ 21 Mindliche Priifungen
Fur die mundlichen Prufungen gilt 8§ 13 entsprechend.
§ 22 Zusatzfacher

Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich im Rahmen der Diplomprifung in weiteren als
den vorgeschriebenen Fachern einer Prufung unterziehen (Zusatzfacher).

Das Ergebnis der Prifung in diesen Fachern wird bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht
mit einbezogen.

8 23 Bewertung der Prifungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der
Diplomprufung

Fur die Bewertung der einzelnen Prufungsleistungen und fir die Bildung der Fachnoten gilt 8
14 entsprechend. Die Diplompriifung ist auch dann nicht bestanden, wenn die Diplomarbeit
mit der Note "nicht ausreichend" bewertet worden ist.

Die Gesamtnote wird aus dem arithmetischen Mittel der Fachnoten und der Note der
Diplomarbeit gebildet, wobei die Note der Diplomarbeit zweifach gewichtet wird. Im tbrigen
gilt 8 14 Abs. 4 und 5 entsprechend.

Anstelle der Gesamtnote "sehr gut” nach 8§ 14 Abs. 4 wird das Gesamturteil "mit
Auszeichnung" erteilt, wenn die Diplomarbeit von beiden Gutachtern mit der Note 1,0
bewertet worden ist und wenn von den vier Fachprifungen mindestens zwei mit 1,0 bewertet
wurden und die Noten der beiden anderen Fachpriifungen nicht schlechter als 1,3 sind.


Prüfungsamt
38. DPA, 09.02.1998
Vor Erhalt des Zeugnisses kann der/die Kandidat/in die Note der Diplomarbeit im Dekanat erfragen.

38. DPA, 09.12.1998


§ 24 Wiederholung der Diplomprifung

Bei "nicht ausreichenden" Leistungen konnen die Fachprtfungen der Diplomprifung zweimal
wiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderen Hochschulen werden
angerechnet.

Die Diplomarbeit kann einmal wiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderen
Hochschulen werden angerechnet. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine
Ruckgabe des Themas der Diplomarbeit in der in 8 19 Abs. 6 Satz 3 genannten Frist ist
jedoch nur zulassig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anfertigung ihrer bzw.
seiner ersten Diplomarbeit von dieser Mdglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.

§ 25 Zeugnis @

Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplomprifung bestanden, erhélt sie bzw. er tber
die Ergebnisse spatestens nach vier Wochen ein Zeugnis. In das Zeugnis wird das Thema der
Diplomarbeit und deren Note aufgenommen. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten
werden in das Zeugnis auch die Ergebnisse der Prifungen in den Zusatzfachern und die bis
zum Abschluss der Diplomprifung bendétigte Fachstudiendauer aufgenommen.

Das Zeugnis tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Prifungsleistung erbrachtworden
ist, und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prufungsausschusses zu unterzeichnen. Im
Ubrigen gilt 8 16 entsprechend.

§ 26 Diplomurkunde

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die Diplomurkunde
mit dem Datum des Zeugnisses ausgehandigt. Darin wird die Verleihung des Diplomgrades
gemass 8 2 Abs. 1 beurkundet.

Die Diplomurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultat unterzeichnet und
mit dem Siegel der Fakultat fir Physik und Astronomie versehen.

IV. Schlussbestimmungen

§ 27 Ungultigkeit der Diplom-Vorprufung und der Diplomprifung, Aberkennung des
Diplomgrades

Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prifung getduscht und wird diese Tatsache
erst nach Aushandigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prifungsausschuss nachtraglich
die Noten fur diejenigen Prufungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der
Kandidat getauscht hat, entsprechend berichtigen und die Prifung ganz oder teilweise flr
nicht bestanden erkléren.

Waren die Voraussetzungen fir die Zulassung zu einer Prifung nicht erfullt, ohne dass die
Kandidatin oder der Kandidat hiertiber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der
Aushéandigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prifung
geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt,
entscheidet der Priufungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes fir
das Land Nordrhein-Westfalen Uber die Rechtsfolgen.

Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Ausserung zu geben.
Das unrichtige Prifungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von funf Jahren nach
Ausstellung des Priufungszeugnisses ausgeschlossen.


Prüfungsamt
38. DPA, 09.02.1998
Vor Erhalt des Zeugnisses kann der/die Kandidat/in die Note der Diplomarbeit im Dekanat erfragen.

Sobald alle Prüfungsleistungen bestanden sind und das Zeugnis von dem/der Kandidaten/in in Empfang genommen wurde, ist die Diplomprüfung abgeschlossen und das Ergebnis festgestellt. Eine Verbesserungsmöglichkeit gemäß §5 Abs. 5 ist dann nicht mehr möglich.

38. DPA, 09.12.1998

Prüfungsamt
40. DPA, TOP 6, 09.05.2001
Die letzte Prüfungsleistung ist entweder die Abgabe der Diplomarbeit oder die letzte mündliche Prüfung.

40. DPA, TOP 6, 09.05.2001


Ist die Prifung aufgrund einer Tauschung insgesamt flr nicht bestanden erklart worden, ist
der Diplomgrad abzuerkennen und die Diplomurkunde einzuziehen. Uber die Aberkennung
des Diplomgrades entscheidet der Fakultatsrat der Fakultat fir Physik und Astronomie.

§ 28 Einsicht in die Prufungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prifungsverfahrens wird der Kandidatin oder dem
Kandidaten auf Antrag innerhalb angemessener Frist Einsicht in ihre bzw. seine schriftlichen
Prifungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Priferinnen oder Prifer und in die
Prufungsprotokolle gewahrt.

§ 29 Ubergangsbestimmungen

Diese Prufungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab Wintersemester
1996/97 erstmalig fur den Diplomstudiengang Physik an der Ruhr-Universitat Bochum
eingeschrieben worden sind. Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Prifungsordnung bereits
die Diplom-Vorprifung bestanden haben, legen die Diplomprtfung nach der fur sie im
Sommersemester 1996 geltenden Prifungsordnung ab, es sei denn, dass sie die Anwendung
der neuen Prufungsordnung bei der Zulassung zur Prifung schriftlich beantragen.
Studierende, die vor dem Wintersemester 1996/97 fir den Diplomstudiengang Physik an der
Ruhr-Universitat Bochum eingeschrieben worden sind und die Diplom-Vorprifung noch

nicht bestanden haben, legen diese nach der fir sie im Sommersemester 1996 geltenden
Prifungsordnung, die Diplomprifung jedoch nach dieser neuen Prifungsordnung ab; auf
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird die neue Prufungsordnung auch auf die
Diplom-Vorpriifung angewendet. Der Antrag auf Anwendung der neuen Prufungsordnung ist
unwiderruflich.

Wiederholungsprifungen sind nach der Prifungsordnung abzulegen, nach der die Erstprifung
abgelegt wurde.

8 30 Inkrafttreten und Veroffentlichung

Diese Prufungsordnung tritt am 1. Oktober 1996 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Diplomprufungsordnung fur den Studiengang Physik an der Ruhr-Universitdt Bochum vom
24. September 1992 (GABI.NW Nr. 11 vom 15.11.1992) ausser Kraft. § 29
(Ubergangsbestimmungen) bleibt unberiihrt.

Diese Prufungsordnung wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Ministeriums fur Schule und
Weiterbildung und des Ministeriums fur Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GABI.NW) veroffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlisse des Fakultatsrates der Fakultat fur Physik und
Astronomie vom 12.6.1996 und des Senats der Ruhr-Universitat Bochum vom 26.9.1996
sowie der Genehmigung durch den Rektor der Ruhr-Universitdt Bochum vom 30.9.1996.
Bochum, den 30. September 1996

Der Rektor der Ruhr-Universitat Bochum

Universitatsprofessor Dr. M. Bormann





